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Einladung 
 

zur gemeinsamen, ordentlichen Jahreshauptversammlung 
des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Modautal - Ernsthofen 

 

am 06. März 2026 um 19.00 Uhr in der Festhalle Ernsthofen 
 
Tagesordnung des Vereins und DER GEMEINDLICHEN ABTEILUNGEN: 
 

1. Eröffnung, Begrüßung, Totenehrung 

2. Protokoll des Schriftführers zur vorjährigen Jahreshauptversammlung 

3. Bericht des 1. Vorsitzenden 

4. Bericht des Rechners 

5. Bericht der Kassenprüfer 

6. Abstimmung über die Entlastung des Rechners 

7. Abstimmung über die Entlastung des restlichen Vorstandes 

8. Abstimmung über Satzungsänderung 

9. Wahl der Delegierten für Modautal-Nord 

10. Wahl der Kassenprüfer 

11. Ehrungen 

12. Grußworte der Gäste 

13. Verschiedenes 

 
Anträge zur Tagesordnung sind spätestens drei Tage vor der Versammlung an den 

Vorsitzenden oder den Zweiten Vorsitzenden zu richten. Im Anschluss an die Versammlung 

wird es Gelegenheit zu einem kleinen Imbiss geben. 
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Inhalt der Satzungsänderung:   
 
Aufgrund eines Schreibens des FA DA sind zwei Änderungen vorzunehmen. 
 
In § 2 Abs.1 ist „Der Verein hat die Aufgabe“ zu ersetzen durch „Der Verein hat den Zweck“. 
 
Des Weiteren ist der Buchstabe a in § 2 Abs. 1 wie folgt zu ergänzen: das Feuerwehrwesen 
in der Gemeinde Modautal, insbesondere im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr Modautal-
Nord, nach dem geltenden Landesgesetz und den dazu ergangenen Verordnungen und 
Richtlinien zu fördern. 
 
Des Weiteren wird geändert: 
§ 12 Abs. 1 e aus: „so vielen Beisitzern, bis der Vorstand aus insgesamt sieben Personen 
besteht.“ 
 
Wird: „und bis zu fünf Beisitzern.“ 
 
Außerdem wird ein Zusatz in die Satzung aufgenommen: 
§ 13 Absatz 3 aus: „Der Vorstand beschließt mit Stimmenmehrheit.“  
 
Wird: „Der Vorstand beschließt mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt der ‚Antrag 
als abgelehnt.“ 
 
 
 
 
 
 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 
          

          
J. Heyd, 1. Vorsitzender   K. P. Schlatter, 2. Vorsitzender 

 

 


